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Ihre Gemeindeverwaltung  
Telefon- und Öffnungszeiten Gemeindehaus: 
Montag 08.00 Uhr - 11.30 Uhr 
 13.30 Uhr - 18.30 Uhr 
Dienstag bis Donnerstag 08.00 Uhr - 11.30 Uhr 
 13.30 Uhr - 16.00 Uhr 
Freitag durchgehend 07.00 Uhr - 15.00 Uhr 
Besprechungen ausserhalb der Schalterstunden 
sind nach vorheriger Absprache möglich. 

Telefonnummern und E-Mail-Adressen der Gemeindeverwaltung 
Telefonzentrale 044 842 36 11 
info@regensdorf.ch 

Sie können die einzelnen Abteilungen unter 
folgenden Nummern auch direkt erreichen: 

Bauabteilung 044 842 36 01 
bauabteilung@regensdorf.ch 

Finanzabteilung 
Finanzverwaltung 044 842 36 02 
finanzabteilung@regensdorf.ch 
Steueramt 044 842 36 03 
steueramt@regensdorf.ch 

Gemeinderatskanzlei 044 842 37 52 
kanzlei@regensdorf.ch  

Gesundheitsabteilung  044 842 37 00 
gesundheitsabteilung@regensdorf.ch 

Sicherheitsabteilung 
Sicherheitsabteilung 044 842 37 54 
sicherheitsabteilung@regensdorf.ch 
Meldeamt 044 842 36 04 
meldeamt@regensdorf.ch 
Adressauskünfte gebührenpflichtig, 
Fr. 10.-- pro Auskunft ab Festnetz 0900 90 90 10 
Kreiszivilstandsamt / Bestattungen 044 842 37 08 
zivilstandsamt@regensdorf.ch 
Materialwart Feuerwehr / Zivilschutz 044 843 33 10 
Gemeindepolizei  044 842 36 00 
gemeindepolizei@regensdorf.ch 
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Sozialabteilung 
Sekretariat 044 842 36 05 
sozialabteilung@regensdorf.ch 
AHV-Zweigstelle 044 842 38 16 
ahv-iv@regensdorf.ch 
Zusatzleistungen zur AHV/IV 044 842 38 38 
zusatzleistungen@regensdorf.ch 

Werkabteilung 044 842 36 01 
werkabteilung@regensdorf.ch 
 
 
Besuchen Sie uns auch im Internet unter: 
www.regensdorf.ch 
 
 
Notfall-Nummern: 
Ärztlicher Notfalldienst 044 84 21 144 
SOS Ärzte 044 360 44 44 
Zahnärztlicher Notfalldienst (Wochenende) 079 819 19 19 
Universitätsspital Zürich 044 255 11 11 
Spital Limmattal 044 733 11 11 
Kreisspital Bülach 044 863 22 11 
Kinderspital Zürich 044 266 71 11 
Flughafen-Ambulanz 044 814 02 77 
Sanitäts-Notfalldienst 144 
Rettungsflugwacht (Rega) 1414 
Apotheker-Notfalldienst 044 813 30 31 
Toxikologisches Zentrum (Gifte) 044 251 51 51 (145) 
Bellevue-Apotheke (24-Stunden-Dienst) 044 266 62 22 
Notfalldienst Tierspital 044 635 81 11 
Tierrettungsdienst (24 Stunden in Betrieb) 044 211 22 22 
Notruf Polizei 117 
Notruf Feuerwehr 118 
Kantonspolizei Zürich 044 247 22 11 
Kantonspolizei Posten Regensdorf  044 842 34 34 
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Nachtparking 
Das regelmässige Parkieren von Motorfahrzeugen und Anhängern auf öffentli-
chem Grund der Politischen Gemeinde Regensdorf ist bewilligungs- und gebüh-
renpflichtig. Die Grundlage dafür bildet die Parkierungs-Verordnung auf öffentli-
chem Grund, welche durch die Gemeindeversammlung am 23. Juni 1997 erlassen 
wurde. Sobald die durch den Gemeinderat festgelegte Regelmässigkeit erfüllt ist, 
wird der Fahrzeughalter gebührenpflichtig und erhält eine Gebührenrechnung. Es 
ist unerheblich, ob ein privater Abstellplatz oder eine Garage gemietet wurde. 

Gebühren 
• Für Personenwagen, Motorräder ab 50 ccm,  

Transportmotorwagen und Anhänger aller Art  
mit einem Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen Fr. 35.00 

• Für Transportmotorwagen und Anhänger aller  
Art mit einem Gesamtgewicht von über 3,5 Tonnen Fr. 120.00 

Abmeldung 
Parkieren Sie Ihr Fahrzeug nicht mehr regelmässig auf öffentlichem Grund, dann 
bringen Sie dem Sekretariat Nachtparking einen Nachweis (Kopie Mietvertrag für 
Garage oder Parkplatz). Bis Ende des Monats, in dem Sie den Nachweis vorle-
gen, sind Sie gebührenpflichtig. 
Falls Sie von Regensdorf wegziehen und Ihr Fahrzeug wird danach nicht mehr auf 
der öffentlichen Strasse parkiert, melden Sie sich ebenfalls beim Sekretariat 
Nachtparking ab. Mit der Abmeldung beim Meldeamt werden Sie nicht automa-
tisch vom Nachtparking abgemeldet. 

Haben Sie Fragen? 
Wenn Sie Ihr Fahrzeug nachts regelmässig auf öffentlichem Grund parkieren oder 
für die Beantwortung von Fragen wenden Sie sich bitte an das Sekretariat Nacht-
parking. 

Kontaktadresse 
Gemeindepolizei 
Sekretariat Nachtparking 
Watterstrasse 112 
8105 Regensdorf 
Tel. 044 842 36 00 · Fax. 044 842 39 42  
sicherheitsabteilung@regensdorf.ch 
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Schulen 
 

Primarschule 
 
Für Fragen zum Kindergarten und/oder Primarschule können Sie sich an folgende 
Adresse wenden: 
Primarschulpflege Regensdorf (Sekretariat) 
Watterstrasse 114 
8105 Regensdorf Tel.  043 343 85 00 
E-Mail: verwaltung@ps-regensdorf.ch  Fax  043 343 85 03 
 
 
Für Fragen zur Musikschule Regensdorf können Sie sich an folgende Adresse 
wenden: 
Musikschule Regensdorf 
Watterstrasse 114 
8105 Regensdorf Tel.  043 343 85 20 
E-Mail: musikschule@ps-regensdorf.ch Fax  043 343 85 03 
 
 
Für Fragen zum Schulpsychologischen Dienst können Sie sich an folgende Ad-
resse wenden: 
Schulpsychologischer Dienst Regensdorf 
Watterstrasse 114 
8105 Regensdorf Tel.  043 343 85 10 
E-Mail: spd@ps-regensdorf.ch  Fax  043 343 85 13 
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Oberstufenschule Regensdorf, Buchs, Dällikon 
 
Für Fragen zur Oberstufenschule können Sie sich an folgende Adresse wenden: 
Oberstufenschulpflege (Sekretariat) 
Riedthofstrasse 100 Tel.  044 840 63 91 
8105 Regensdorf Fax 044 842 30 15 
E-Mail: info@oberstufe-regensdorf.ch   

 
Schulleitungen: 
Schulhaus Ruggenacher, Regensdorf Tel.  044 840 33 81 
E-Mail: schulleitung@ruggenacher.ch  
 
Schulhaus Petermoos, Buchs Tel.  044 844 25 42 
E-Mail: schulleitung@petermoos.ch  
 
 
Für Fragen zu Schulproblemen können Sie sich an folgende Adresse wenden: 
Schulpsychologische Beratungsstelle (Oberstufe) 
Herr Baumberger 
Riedthofstrasse 100 
8105 Regensdorf Tel.  044 840 03 84 
 
 
Für Fragen bei Zahnproblemen können Sie sich an folgende Adresse wenden: 
ez-dent Zahnmedizin + Kieferorthopädie für Kinder 
Feldblumenstrasse 55 
8105 Regensdorf Tel.  044 840 33 88 
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Feuerwehr 
Eine Tätigkeit für die Allgemeinheit 
Die Feuerwehr Regensdorf sucht aktive und engagierte Einwohnerinnen und Ein-
wohner der Gemeinde Regensdorf, die sich der Herausforderung als Feuerwehr-
frau oder Feuerwehrmann stellen wollen. 

Sie haben 
• Interesse an den Aufgaben der Feuerwehr 
• den Willen, Verantwortung für die Allgemeinheit zu übernehmen 
• den Arbeitsplatz in der Gemeinde Regensdorf oder in einer Nachbargemeinde 
• eine gute Gesundheit und etwas Sportlichkeit 

Zudem sollte 
• der Arbeitgeber, der mit dem Feuerwehrdienst verbundenen Abwesenheit 

während der Arbeitszeit zustimmen 
• die Familie oder die Angehörigen Ihr Vorhaben unterstützen 

Wir bieten Ihnen 
• die Chance zu einer Herausforderung 
• die Möglichkeit, viel Interessantes zu lernen, das Ihnen privat und persönlich 

nützt 
• gute Kameradschaft 
• Aufstiegsmöglichkeiten 
• Regensdorf aus einer anderen Perspektive kennenzulernen 
• zeitgemässe Entschädigung 
• die Einteilung als Feuerwehrsoldat an der Front, in die Sanitäts- oder Ver-

kehrsgruppe 

Der nächste Schritt 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne zeigen wir Ihnen persönlich, welche fas-
zinierenden Aufgaben Sie im Kreise Ihrer künftigen Kameradinnen und Kamera-
den erwarten und freuen uns auf Ihren Anruf oder auf Ihr E-Mail. 

Kontaktadresse 
Feuerwehr Regensdorf 
Rolf Meier, Kommandant 
Ringstrasse 5 
8105 Regesdorf 
Telefon 079 370 81 81 
E-Mail: rolf-meier@zuerich.ch 
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Hundebezeichnung  
Jeder Hund im Alter von über drei Monaten muss bei der Gemeindekanzlei Re-
gensdorf, Watterstrasse 116, unter Vorweisung des Impfbüchleins angemeldet 
werden. Zur Hundebezeichnung müssen Sie Ihren Hund nicht mitbringen.  
 
Neben der Liste für kleinwüchsige Hunde gibt es zwei verschiedene Rassetypen-
listen. Mit Rassetyp I bezeichnet man die grossen oder massigen Rassetypen. 
Mit Rassetyp II werden die Rassetypen mit einem erhöhten Gefährdungspotenzi-
al bezeichnet. 
 
Gemäss § 8 des Hundegesetzes, ist der Erwerb, die Zucht sowie der Zuzug von 
Hunden mit erhöhtem Gefährdungspotenzial (Rassetyp II) verboten. Für Hunde, 
für die wegen auswärtigen Wohnsitzes der Halterin oder des Halters keine zür-
cherische Haltebewilligung erforderlich ist, gilt im öffentlichen zugänglichen Raum 
ein Leinen- und Maulkorbzwang. 
 
Wer einen Hund hält, muss für diesen über eine Haftpflichtversicherung mit einer 
Deckungssumme von mindestens 1 Mio. Franken verfügen. 
 
Hundehalterinnen und Hundehalter müssen sich vor dem Kauf eines Hundes, auf 
der nachfolgenden Internetseite informieren, welche Kurse zu absolvieren sind. 

Anforderung an die Hundehaltung (nicht abschliessend) 
• Allgemeine Pflicht beim Halten, Führen und Beaufsichtigen des Hundes  
 umfassend einhalten. 
• Orte mit Zutrittsverbot und genereller Leinenpflicht beachten, Kot korrekt  
 beseitigen, Lärmbelästigung vermeiden. 
• Hundeabgabe an die Gemeinde und Haftpflichtversicherung jährlich  
 begleichen. 
• Namens- oder Adressänderungen der Halterin oder des Halters, Übernah-

me des Hundes durch eine andere Halterin oder durch einen anderen Hal-
ter und der Tod des Hundes sind bei der Zentralen Datenbank ANIS und 
bei der Gemeinde innert 10 Tagen zu melden. 
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Gebühren 
Jahresgebühr pro Hund (inkl. Beitrag an Kanton)  Fr. 130.--  
 
Bearbeitungsgebühr für Erstanmeldungen Fr.  20.-- 
 
Bearbeitungsgebühr für verspätete Erstanmeldungen Fr. 40.-- 
 
Erreicht ein Hund das Alter von drei Monaten nach dem 30. Juni oder wird er nach 
diesem Zeitpunkt neu im Kanton gehalten, ermässigen sich die Abgabe und der 
Beitrag an den Kanton um die Hälfte. 
 
Für das laufende Kalenderjahr keine Abgabe zu bezahlen haben: 
• Hunde, für welche die Abgabe bereits in einer anderen Gemeinde des  
 Kantons oder in einem anderen Kanton bezahlt wurde. 
• Hunde die sich weniger als drei Monate im Kanton aufhalten. 
 
Für weitere Informationen können Sie die Internetseite, www.veta.zh.ch besu-
chen. 
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Gemeinschaftszentrum Roos 
 



  12/12 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Wussten Sie . . . . . .  
 
 
 
 
…… dass es in Regensdorf, Watt und Adlikon grundsätzlich 

verboten ist, Fahrzeuge aller Art länger als 48 Std. unun-

terbrochen auf öffentlichem Grund zu parken? 

 

Diese und weitere interessante Informationen finden Sie in 

der Polizeiverordnung der Gemeinde (im Download unter 

www.regensdorf.ch). 

 

Ihre Gemeindepolizei 


